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Verordnung
über die Veränderungssperre 5-36/41

im Bezirk Spandau, Ortsteil Wilhelmstadt

Vom 21. Dezember 2004

Auf Grund des § 16 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit § 13
Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der
Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578) wird verordnet:

§ 1

Für das Grundstück Heerstraße 332 und 334 sowie für eine Teil-
fläche des Grundstücks Wilhelmstraße 31–34 im Bezirk Spandau,
Ortsteil Wilhelmstadt, für die das Bezirksamt neben anderen Grund-
stücken die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen hat, tritt
eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2

Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-
bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Spandau von Berlin, Abteilung Bauen, Planen
und Umweltschutz, Stadtplanungsamt und Bau- und Wohnungsauf-
sichtsamt, aus.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 18 Abs. 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen
will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb eines
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber
dem Bezirksamt Spandau von Berlin geltend machen; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach § 32
Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs wird die
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die Be-
schränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung die-
ser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 21. Dezember 2004

Bezirksamt Spandau von Berlin

B i r k h o l z R ö d i n g

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-92-1

im Bezirk Reinickendorf

Vom 25. Januar 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in Verbindung mit § 6
Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), wird verord-
net:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-92-1 vom 11. Mai 1989 mit Deckblättern
vom 28. April 1993 und 20. Januar 2004 für die Grundstücke Mittel-
bruchzeile 78/90 und Epensteinstraße 17/27 im Bezirk Reinicken-
dorf wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeichnung des Be-
bauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von Berlin,
Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Fachbereich Stadt-
und Regionalplanung, während der Dienststunden kostenfrei ein-
gesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel
gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 25. Januar 2005

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies Wa n j u r a Dr. Michael We g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Vierte Verordnung
zur Änderung der Zulassungsverordnung

Vom 27. Januar 2005

Auf Grund des § 11a Abs. 9 des Lehrerbildungsgesetzes in der
Fassung vom 13. Februar 1985 (GVBl. S. 434, 948), zuletzt geän-
dert durch Artikel II des Gesetzes vom 19. November 2004 (GVBl.
S. 462), wird verordnet:

Artikel I

§ 1 Abs. 1 der Zulassungsverordnung vom 6. September 1979
(GVBl. S. 1702), zuletzt geändert durch Artikel I der Verordnung
vom 21. April 2004 (GVBl. S. 202), erhält folgende Fassung:

„(1) Anträge auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst für ein Lehr-
amt nach § 12 Abs. 2 des Lehrerbildungsgesetzes sind dann rechtzei-
tig gestellt, wenn sie bis zu dem im Amtsblatt für Berlin bekannt ge-
machten Bewerbungstermin bei der für das Schulwesen zuständigen
Senatsverwaltung mit den für den Nachweis der Zulassungsvoraus-
setzungen vom Bewerber einzureichenden Unterlagen eingegangen
sind. Der Antrag gilt auch dann als rechtzeitig gestellt, wenn eine bei
seinem Eingang zu dem in Satz 1 genannten Bewerbungstermin
bereits begonnene Erste Staatsprüfung oder gleichsetzungsfähige
Hochschulprüfung abgeschlossen und das Zeugnis hierüber inner-
halb von sechs Wochen nach dem in Satz 1 genannten Bewerbungs-
termin nachgereicht wird.“

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. Januar 2005

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport

Klaus B ö g e r


